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Ratschlag zur Erneuerung der St. Jakobs-Strasse, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit am 
Knoten St. Jakob sowie zur Neuorganisation der Bus- und Tramhaltestellen St. Jakob und der 
Tram-Abstellanlage Schänzli 
 

19.0702.02, Bericht der UVEK vom 04.11.2020 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 19.0702.01 vom 28. Mai 2019 sowie in den Bericht der Umwelt-, Verkehrs- 
und Energiekommission Nr. 19.0702.02 vom 4. November 2020, beschliesst: 
 

Es wird ein Gesamtbetrag von Fr. 16‘821‘000 für die Erneuerung der St. Jakobs-Strasse im 

Abschnitt Zeughausstrasse bis Gellertstrasse, für die Erhöhung der Verkehrssicherheit im Knoten 

St. Jakob sowie zur Neuorganisation der Bus- und Tramhaltestellen St. Jakob und der Tram-

Abstellanlage Schänzli bewilligt. Diese Ausgabe teilt sich wie folgt auf: 

- Fr. 3‘328‘000 neue Ausgaben für die Neuorganisation der St. Jakobs-Strasse zu Lasten der 
Investitionsrechnung des Bau-und Verkehrsdepartements, Investitionsbereich 1 
"Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur". 

- Fr. 4‘688‘000 neue Ausgaben für die Gleisanpassungen im Rahmen der Gleiserneuerung 
und Neuorganisation der St. Jakobs-Strasse als Darlehen an die BVB. 

- Fr. 440‘000 einmalige Ausgaben für den Tramersatz Baustellenverkehr zu Lasten der 
Erfolgsrechnung des Bau-und Verkehrsdepartements, Globalbudget Öffentlicher Verkehr. 

- Fr. 2‘074‘000 gebundene Ausgaben für die Erhaltung der Strasse gemäss dem heutigen 
Strassenstandard, zu Lasten der Investitionsrechnung des Bau-und Verkehrsdepartements, 
Investitionsbereich 1 "Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur", 
Rahmenausgabenbewilligung Erhaltung Infrastruktur Strassen. 

- Fr. 6‘291‘000 gebundene Ausgaben für die Erhaltung der Gleisanlagen gemäss dem 
heutigen Standard zu Lasten der Rahmenausgabe Erhaltung Gleisanlagen als Darlehen an 
die BVB. 

 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 

 


